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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des 
Unternehmens

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des 
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Lp-PLA2 FS Reagenz R3

in den Kits: 1 7181 XX XX XXX
(Die Positionen X kodieren verschiedene Packungen.)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird
Allgemeine Verwendung: Reagenz zur in-vitro-Diagnostik in humanen Proben

Nur zur berufsmäßigen Verwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenbezeichnung: DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Straße/Postfach: Alte Strasse 9
PLZ, Ort: 65558 Holzheim

Deutschland
WWW: http://www.diasys.de
E-Mail: mail@diasys.de
Telefon: +49 (0) 6432-9146-0
Telefax: +49 (0) 6432-9146-32
Auskunft gebender Bereich: Zentrale, Telefon: +49 (0) 6432-9146-0

1.4 Notrufnummer
Infraserv, Telefon: +49 (0) 69-305-6418

ABSCHNITT 2: Mögliche GefahrenABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 2; H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Eye Dam. 1; H318 Verursacht schwere Augenschäden.
STOT SE 3; H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG
F; R11 Leichtentzündlich.
Xi; R41 Gefahr ernster Augenschäden.
R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
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Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten 
Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P370+P378 Bei Brand: Löschpulver, Schaum oder Wassersprühstrahl zum Löschen 
verwenden.

P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)
 F

leichtentzündlich

 Xi

reizend
R-Sätze: R 11 Leichtentzündlich.

R 41 Gefahr ernster Augenschäden.
R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Sätze: S 7 Behälter dicht geschlossen halten.
S 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt 

konsultieren.
S 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

2.3 Sonstige Gefahren
Hohe Mengen können zu narkotischer Wirkung führen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu BestandteilenABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe: nicht anwendbar

3.2 Gemische
Chemische Charakterisierung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen
Gefährliche Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoff Bezeichnung Gehalt Einstufung
EINECS 200-746-9
CAS 71-23-8

Propan-1-ol < 99 % EU: F; R11.  Xi; R41.  R67.
CLP: Flam. Liq. 2; H225.  Eye Dam. 1; H318.  
STOT SE 3; H336.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaßnahmenABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Hinweise: Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden ist ärztliche Hilfe erforderlich.

Bei erschwerter Atmung Sauerstoff zuführen.
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Nach Hautkontakt: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Betroffene Stellen mit Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt: Sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend 
unverzüglich Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
Für Frischluft sorgen. Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Hohe Mengen können zu 
narkotischer Wirkung führen.
Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein. Reizt die Haut. Gefahr der Hautresorption. 
Längerer oder wiederholter Hautkontakt kann entfettend wirken und zu Dermatitis führen.
Gefahr ernster Augenschäden.
Nach Einatmen:  Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Rausch, Bewusstlosigkeit.
Nach Verschlucken:  Nach Aufnahme großer Mengen: Atemlähmung, Koma.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur BrandbekämpfungABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Kohlendioxid, Trockenlöschmittel, Schaum.
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Leichtentzündlich. Die Flüssigkeit verdunstet schnell.
Dämpfe sind schwerer als Luft, sie breiten sich am Boden aus.
Mit Luft Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.
Im Brandfall können entstehen: Stickoxide (NOx), Phosphoroxide, Kohlenmonoxid und 
Kohlendioxid.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Zusätzliche Hinweise: Schaum in größeren Mengen auftragen, da er zum Teil durch das Produkt zerstört wird.

Gefährdete Behälter mit Sprühwasser kühlen und nach Möglichkeit aus der Gefahrenzone 
ziehen. Eindringen von Löschwasser in Oberflächengewässer oder Grundwasser vermeiden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter FreisetzungABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren

Alle Zündquellen entfernen. Leck schließen, wenn ohne Gefährdung möglich.
Ungeschützte Personen fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampf/Aerosol nicht einatmen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Eindringen in Erdreich, Gewässer oder Kanalisation verhindern.
Gegebenenfalls zuständige Behörden benachrichtigen.
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Mit unbrennbarem, flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand/Erde/Kieselgur/Vermiculit) 
aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen. Reste mit viel Wasser wegspülen.
Bei größeren Mengen: Mechanisch aufnehmen (beim Abpumpen Ex-Schutz beachten). 
Fachmann hinzuziehen.

Zusätzliche Hinweise: Funkensicheres Werkzeug verwenden. Auf Rückzündung achten.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe ergänzend Kapitel 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und LagerungABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang:

Für gute Be- und Entlüftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen 
treffen. Erdungsvorrichtungen benutzen. Gefährdete Behälter mit Sprühwasser kühlen. 
Schweißverbot. Nur explosionsgeschützte Geräte verwenden. Funkensicheres Werkzeug 
verwenden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise:

Nicht mit brandfördernden und selbstentzündlichen Stoffen sowie leichtentzündlichen 
Feststoffen zusammen lagern.

Lagerklasse: 3 = Entzündbare Flüssigkeiten
7.3 Spezifische Endanwendungen

Reagenz zur in-vitro-Diagnostik in humanen Proben

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der 
Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der 
Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter
Zusätzliche Hinweise: Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Für gute Belüftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen.

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz
Atemschutz: Falls Dämpfe auftreten, ist Atemschutz erforderlich.

Filter Typ A (= gegen Dämpfe von organischen Verbindungen) gemäß EN 14387 benutzen.
Handschutz: Schutzhandschuhe gemäß EN 374.

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk, Butylkautschuk oder Fluorkautschuk.
Durchbruchzeit (maximale Tragedauer): >480 min.
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlässigkeiten und 
Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 166.
Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Bei Handhabung größerer Mengen: Flammschutzkleidung.
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Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Augenspülflasche oder Augendusche im Arbeitsraum bereitstellen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische EigenschaftenABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen: Form: flüssig

Farbe: klar, farblos
Geruch: nach Lösungsmittel
Geruchsschwelle: Keine Daten verfügbar

pH-Wert: bei 20 °C, 200 g/L: 7 
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: ca. -127 °C  (Propan-1-ol)
Siedepunkt/Siedebereich: ca. 96,5 - 97,5 °C  (Propan-1-ol)
Flammpunkt/Flammbereich: ca. 15 - 23 °C  (Propan-1-ol)
Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfügbar
Entzündlichkeit: Keine Daten verfügbar
Explosionsgefahr: Keine Daten verfügbar
Explosionsgrenzen: UEG (untere Explosionsgrenze):  ca. 2 Vol-% (Propan-1-ol)

OEG (obere Explosionsgrenze):  ca. 12 Vol-% (Propan-1-ol)
Dampfdruck: Keine Daten verfügbar
Dampfdichte: Keine Daten verfügbar
Dichte: bei 20 °C: 0,81 g/mL
Wasserlöslichkeit: bei 20 °C: vollständig mischbar 
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: 0,25-0,34 log P(o/w) (Propan-1-ol)

Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log P(o/w) <1).
Selbstentzündlichkeit: Keine Daten verfügbar
Thermische Zersetzung: Keine Daten verfügbar
Viskosität, dynamisch: Keine Daten verfügbar
Explosive Eigenschaften: Keine Daten verfügbar
Brandfördernde Eigenschaften: Keine Daten verfügbar

9.2 Sonstige Angaben
Zündtemperatur: ca. 360 °C  (Propan-1-ol)
Weitere Angaben: Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und ReaktivitätABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität

Kunststoffe können angegriffen werden.

10.2 Chemische Stabilität
Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.
Reagiert mit Alkalimetallen, Erdalkalimetallen und Aluminium. Bildung von Wasserstoff!
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10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Leichtentzündlich. Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten.

10.5 Unverträgliche Materialien
Bariumperchlorat, Chlor, Ethylenoxid, Isocyanate, starke Oxidationsmittel, Säuren

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Im Brandfall können entstehen: Stickoxide (NOx), Phosphoroxide, Kohlenmonoxid und 
Kohlendioxid.

Thermische Zersetzung: Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische AngabenABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizität:

LD50 Ratte, oral (Propan-1-ol): 8.000 mg/kg
LD50 Kaninchen, dermal (Propan-1-ol): 4.000 mg/kg
Toxikologische Wirkungen: Akute Toxizität (oral): Fehlende Daten. Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein.

Akute Toxizität (dermal): Fehlende Daten.
Akute Toxizität (inhalativ): Fehlende Daten.
Ätzung/Reizung der Haut: Fehlende Daten. Reizt die Haut.
Augenschädigung/-reizung: Eye Dam. 1; H318 = Verursacht schwere Augenschäden.
Sensibilisierung der Atemwege: Fehlende Daten.
Sensibilisierung der Haut: Fehlende Daten.
Keimzellmutagenität/Genotoxizität: Fehlende Daten.
Karzinogenität: Fehlende Daten.
Reproduktionstoxizität: Fehlende Daten.
Wirkungen auf und über die Muttermilch: Fehlende Daten.
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT SE 3; H336 = Kann Schläfrigkeit 
und Benommenheit verursachen. Hohe Mengen können zu narkotischer Wirkung führen.
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition): Fehlende Daten.
Aspirationsgefahr: Fehlende Daten.

Symptome
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Hohe Mengen können zu 
narkotischer Wirkung führen.
Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein. Reizt die Haut. Gefahr der Hautresorption. 
Längerer oder wiederholter Hautkontakt kann entfettend wirken und zu Dermatitis führen.
Gefahr ernster Augenschäden.
Nach Einatmen:  Kopfschmerzen, Schwindel, Schläfrigkeit, Rausch, Bewusstlosigkeit.
Nach Verschlucken:  Nach Aufnahme großer Mengen: Atemlähmung, Koma.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene AngabenABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizität
Aquatische Toxizität: Angabe zu Propan-1-ol:

Daphnientoxizität:
EC50 Daphnia magna: 3644 mg/L/48 h.
Fischtoxizität:
LC50 Pimephales promelas: 4480 - 4630 mg/L/96 h.
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Wassergefährdungsklasse: 1 = schwach wassergefährdend

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Sonstige Hinweise: Angabe zu Propan-1-ol:

Biologischer Abbau: 73 %/20 d.
Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.

Sauerstoffbedarf:

BSB: (Propan-1-ol) 1630 mgO2/l/5d
CSB: (Propan-1-ol) 2300 mg/g
Verhalten in Kläranlagen: Angabe zu Propan-1-ol:

EC50 Bakterien, in Belebtschlamm: > 1000 mg/l (OECD 209).
Bei sachgerechter Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen 
sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten. Nicht ohne 
Vorbehandlung ins Abwasser gelangen lassen.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

0,25-0,34 log P(o/w) (Propan-1-ol)
Eine Bioakkumulation ist nicht zu erwarten (log P(o/w) <1).

12.4 Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfügbar

12.6 Andere schädliche Wirkungen
Allgemeine Hinweise: Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen 

lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur EntsorgungABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Produkt
Abfallschlüsselnummer: 16 05 06* = Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, 

einschließlich Gemische von Laborchemikalien.
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Empfehlung: Sonderabfall. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Verpackung
Abfallschlüsselnummer: 15 01 02 = Verpackungen aus Kunststoff.
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt 
werden.

Weitere Angaben
Vorsicht mit entleerten Gebinden. Bei Entzündung Explosion möglich.

ABSCHNITT 14: Angaben zum TransportABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1 UN-Nummer

1274

gedruckt von DiaSys Diagnostic Systems ... mit Qualisys SUMDAT



EU-SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EU) Nr. 453/2010 (REACH)

Lp-PLA2 FS Reagenz R3
Materialnummer 1 7181 R3

Bearbeitet: 03.09.2012
Version: 2
Sprache: de-DE
Gedruckt: 06.02.2013

Seite: 8 von 10

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ADR/RID, ADN: UN 1274, n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL), Lösung
IMDG, IATA: UN 1274, n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL), solution

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR/RID, ADN: Klasse 3, Code: F1
IMDG: Class 3, Subrisk -
IATA: Class 3

14.4 Verpackungsgruppe
II

14.5 Umweltgefahren
Meeresschadstoff - IMDG: Nein
Meeresschadstoff - ADN: Ja

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Landtransport (ADR/RID)
Warntafel: ADR/RID: Gefahrnummer 33, UN-Nummer 1274
Gefahrzettel: 3
Begrenzte Mengen: 1 L
EQ: E2
Verpackung - Anweisungen: P001 IBC02 R001
Sondervorschriften für die Zusammenpackung: MP19
Ortsbewegliche Tanks - Anweisungen: T4
Ortsbewegliche Tanks - Sondervorschriften: TP1
Tankcodierung: LGBF
Tunnelbeschränkungscode: D/E

Binnenschiffstransport (ADN)
Gefahrzettel: 3
Begrenzte Mengen: 1 L
EQ: E2
Beförderung zugelassen: T
Ausrüstung erforderlich: PP - EX - A
Lüftung: VE01

Seeschiffstransport (IMDG)
EmS: F-E, S-D
Sondervorschriften: -
Begrenzte Mengen: 1 L
EQ: E2
Verpackung - Anweisungen: P001
Verpackung - Vorschriften: -
IBC - Anweisungen: IBC02
IBC - Vorschriften: -
Tankanweisungen - IMO: -
Tankanweisungen - UN: T4
Tankanweisungen - Vorschriften: TP1
Stowage and segregation: Category B.
Properties and observations: Colourless liquid. Explosive limits: 2% to 12%. Flashpoint: 15°C to 23°C c.c. 

Miscible with water.
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Lufttransport (IATA)
Hazard: Flamm. liquid
EQ: E2
Passenger Ltd.Qty.: Pack.Instr. Y341 - Max. Net Qty/Pkg. 1 L
Passenger: Pack.Instr. 353 - Max. Net Qty/Pkg. 5 L
Cargo: Pack.Instr. 364 - Max. Net Qty/Pkg. 60 L
Special Provisioning: A3
ERG: 3L

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 
IBC-Code

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 15: RechtsvorschriftenABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften - Deutschland
Lagerklasse: 3 = Entzündbare Flüssigkeiten
Wassergefährdungsklasse: 1 = schwach wassergefährdend
Störfallverordnung: Nr. 7b
Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC):

98,5 Gew.-% = 1.250 g/L
Kennzeichnung der Verpackung bei einem Inhalt <= 125mL
Gefahrenhinweise: H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 

spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Nationale Vorschriften - Schweiz
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC):

98,5 Gew.-% = 1.250 g/L

Nationale Vorschriften - Großbritannien
DG-EA-Code (Hazchem): •2YE

Nationale Vorschriften - USA
Gefahrbewertungssysteme:

3
1 0

NFPA Hazard Rating:
   Health: 1 (Slight)
   Fire: 3 (Serious)
   Reactivity: 0 (Minimal)

HEALTH 1

FLAMMABILITY 3

PHYSICAL HAZARD 0

X

HMIS Version III Rating:
   Health: 1 (Slight)
   Flammability: 3 (Serious)
   Physical Hazard: 0 (Minimal)
   Personal Protection: X = Consult your supervisor
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Für diesen Stoff ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige AngabenABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Weitere Informationen
Wortlaut der H-Sätze unter Abschnitt 2 und 3:

H225 = Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H318 = Verursacht schwere Augenschäden.
H336 = Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wortlaut der R-Sätze unter Abschnitt 2 und 3:

R 11 = Leichtentzündlich.
R 41 = Gefahr ernster Augenschäden.
R 67 = Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Literatur: BG RCI:
 - Merkblatt M004 'Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe'
 - Merkblatt M017 'Lösemittel'
 - Merkblatt M050 'Tätigkeiten mit Gefahrstoffen'
Hommel Merkblatt 169

Grund der letzten Änderungen:

Änderung in Abschnitt 1: Produktnummer
Allgemeine Überarbeitung

Angelegt: 16.11.2011
Datenblatt ausstellender Bereich
Ansprechpartner: siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich

Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA:  
Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von 
Begriffen und Abkürzungen).
Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der 
Kenntnis zum Überarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung bestimmter Eigenschaften im Sinne 
der Rechtsverbindlichkeit zu.
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